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Die Bierfieuer und die süddeutschen Rcservatrechte.
Das von einem Berliner freisinnigen Blatte verbreitete 

Gerücht, die Württembergische Regierung habe eine Aenderung 
der Branntweinsteuer angeregt, ist so nachdrücklich dementiert 
worden, daß man füglich, >o schreibt die Allgemeine Zeitung, 
auch die nach der Behauptung desselben Blattes auf die an­
gebliche Anregung angeblich ertheilte Antwort unbeachtet lassen 
könnte, wenn sie nicht in der Finanzlage des Reichs eine ge­
wisse Basis zu haben schiene. Diese Antwort soll die Besei­
tigung der süddeutschen Reservatrechte in betreff der Braustener 
und eine erhebliche Erhöhung der Reichsacuer auf Branmalz 
ins Auge gefaßt haben. Wäre das richtig, so würden dadurch 
allerdings auf beiden Seiten des Mains eruste Erwägungen 
nahegelegt sein.

Von einer Erhöhung der Biersteuer im Bereiche der Brau- 
stenergemeinschaft, d. h. im deutschen Reichsgebiete mit Aus­
nahme von Bayern, Württemberg, Baden und Elsaß-Lothrin­
gen, ist neuerdings im Zusammenhange mit der vielerwähnten 
Militärvorlage die Rede gewesen. Auch wenn aber eine be- 
trägliche Mehrausgabe für das Heerwesen, wie jetzt behauptet 
wird, in naher Zukunft nicht gefordert werden sollte, so läßt 
sich doch nicht verkennen, daß andere Mehrbedüffnisse des Reichs, 
z. B. infolge des Anwachsens des Reichszuschusses zur Jnva- 
liditäts- und Altersversicherung, in den nächsten Jahren De­
ckung heischen werden, daß aber diese Deckung in der Erhö­
hung der Matrikularbeiträge zu suchen um sv weniger ange­
zeigt erscheinen wird, als diese Ueberweisungen aus den Reichs­
einnahmen an die Einzelstaaten infolge der neuen Handels­
verträge eine Schmälernng erleiden. Muß man sich also nach 
ergiebigeren Steuerquellen im Reiche selbst umsehen, so ist es 
begreiflich, wenn das Auge der Finanzmänner auf die Bier­
steuer fällt, welche in der Brausteuergemeinschaft heute noch 
nach dem Gesetze vom 31. Mai. 1872 erhoben wird, während 
nm Laufe dieser zwanzig Jahre die Besteuerung des Bieres in 
iBayern, Württemberg und Baden bedeutend erhöht worden ist. 
Die Bierabgabeu stellen sich im Etatsjahre 1889/90 bezw. im 
Kalenderjahre 1889 pro Kops der Bevölkerung in Bayern

aus 5,99, in Württemberg auf 4,18, in Baden auf 3,30 
in Elsaß-Lorhringen auf 1,32, im Brausteuergebiete dagegen 
nur aus 0,78 Mark. Andererseits wird der Bieroerbranch in 
demselben Zeiträume vom kaiserlichen Statistischen Amte pro 
Kopf der Bevölkerung berechnet in Bayern auf 222,1, in 
Württemberg auf 169,2, in Baden auf 109, in Elsaß-Loth- 
ringeu auf 59,1 und im Brausteuergebiete auf 88,5 Liter. 
Aus dieser Gegenüberstellung vvnStenerbelastung und Verbrauch 
ergiebt sich, daß z. B. in Bayern nur etwa 2HP mal soviel 

Bier getrunken, aber mehr als D/2 mal soviel Steuer davon 
entrichtet wird, als in der Branstenergemeinschaft; mit ande­
ren Worten: daß der Biertrinker in Bayern für das gleiche 
Quantum Bier mehr als dreimal so viel Steuer zahlt, als 
derjenige im Brausteuergebiete. Was scheint natürlicher, als 
daß hier der Punkt gefmwen sei, an welchem dcr Hebel zur 
Erzielnng erhöhter Einnahmen des Reichs im Wege der Nach­
ahmung des bayerischen Beispiels anzusetzen sei.

Ohnedies scheint Art. 35 der Rcichsverfassnng auf die­
sen Weg hinzuweisen. In demselben wird zwar Bayern, Würt­
temberg und Baden die Besteuerung des inländischen Brannt­
weins und Bieres durch die Laudesgesetzgebuug vorbehalten, 
jedoch hinzugefügt „Die Bundesstaaten werden ihr Besüe- 
ben darauf richten, eine Uebereinstimmung der Gesetzgebung 
über die Besteuerung auch dieser Gegenstände herbeizuführen". 
Dieser Fingerzeig der Verfassung ist inzwischen in Betreff der 
Branntweinsteuer befolgt worden; das Gesetz vom 24. Januar 
1887 hat das Neservatrecht jener drei süddeutschen Staaten 

! in diesem Punkte beseitigt. Sollte nun eine gleiche Einheit­
lichkeit aus dem Gebiete der Bierbestenerung nicht um so er­
strebenswerter erscheinen, als der bestehende Zustand allerdings 
die wunderlichste Verschiedenartigkeit ausweist? Die Brau­
steuergemeinschaft erhebt 4 Mk. von 100 üx Malz, Württem­
berg 10 Mk., von demselben Quantum, Bayern legt einen 
Aufschlag von durchschn. 6 Mk, auf den Hektoliter des zur 
Bierbereitnng bestimmten Malzes, Baden hat eine Maischbot­
tichsteuer von 2 Pfennig für je 1 Liter Raumgehalt, Elsaß- 
Lothringen eine Fabriksteuer von 1,92 Mk. für den Hektoliter 
starken Bieres und 0,48 Mk. für den Hektoliter Dünnbier.


